
Die Klägerin hat lm September 1952 bei den Beklagten 
Beschäftigung als Küchenhilfe aufgenommen. Im April 
1953 ging der Betrieb mit Rücksicht auf die erhöhte 
Stromentnahme während der Nachtzeit zur Schicht
arbeit über. Die Klägerin lehnte jedoch einen Arbeits
einsatz während der Nachtschicht und auch während 
der Spätschicht bis 20 Uhr unter Bezugnahme auf ihre 
häuslichen Verpflichtungen ab: sie habe einen im 
Arbeitsprozeß stehenden lOOprozentig tbc-kranken Ehe
mann und ein lljähriges Kind zu betreuen. Darauf kün
digte der Beklagte das Arbeitsverhältnis fristgemäß. 
Die von der Klägerin erhobene Klage auf Rechtsunwirk
samkeit der Kündigung wurde vom Arbeitsgericht ab
gewiesen. Gegen dieses Urteil hat die Klägerin Beru
fung eingelegt, die vom Bezirksarbeitsgericht zurück
gewiesen worden ist.

- Aus den Gründen:
Das Berufungsgericht hat den geforderten Kündigungs
schutz ebenfalls versagt, und zwar im Prinzip aus der
selben Erwägung heraus, von der sich auch die Vor
instanz hat leiten lassen. Es ist durchaus richtig, was 
die Klägerin anführt, daß in unserem Staat jeder Bür
ger das Recht auf Arbeit hat und weiter, daß die Frau 
im Produktionsprozeß einen besonderen Schutz genießt 
und daß ihre Mitwirkung in der gesellschaftlichen Pro
duktion zu fördern ist. Diese Prinzipien, die der Gleich
berechtigung der Frau einen wirklich realen Inhalt 
geben, können aber nicht dazu führen, daß ihr auf 
Grund besonderer persönlicher Verhältnisse ein außer
gewöhnlicher Kündigungsschutz eingeräumt wird. Einen 
besonderen Kündigungsschutz genießt die Frau als 
Wöchnerin und Schwangere gemäß § 38 c des Gesetzes 
der Arbeit und § 15 der Verordnung über Kündigungs
recht.
Im sonstigen gilt für sie aber auch nur der § 10 der 
Kündigungsverordnung. Hierauf hat sich die Klägerin 
auch berufen und geltend gemacht, daß die Kündigung 
gegen das Gesetz verstoße und auch die sozialen und 
demokratischen Grundsätze des Arbeitslebens verletze. 
Dem kann nicht gefolgt werden.

Hinsichtlich der Behauptung, daß ein Gesetzesverstoß 
vorliegt, war zunächst zu prüfen, ob sich die Klägerin 
mit der Ablehnung der Schichtarbeit selbst auf das Ge
setz berufen kann. Dies läßt sich weder aus dem verfas
sungsmäßig verbürgten Recht auf Arbeit und der 
Gleichberechtigung der Geschlechter noch aus Spezial
gesetzen herleiten. Wohl ist nach § 45 Abs. l  des Ge
setzes der Arbeit für werdende und stillende Mütter 
keine. Nachtarbeit zugelassen, des weiteren dürfen auch 
gemäß §' 23 der Verordnung zum Schutze der Arbeits
kraft vom 25. Oktober 1951 Frauen, die Kinder bis zum 
vollendeten 6. Lebensjahr zu versorgen haben, während 
der Nachtzeit von 22 bis 6 Uhr (in Schichtbetrieben von 
23 bis 5 Uhr) nur mit ihrer Zustimmung beschäftigt 
werden, sofern nicht ausreichende betriebliche soziale 
Einrichtungen vorhanden sind, und weiter sind auch 
nach § 23 des Gesetzes über den Mutter- und Kinder
schutz und die Rechte der Frau die Betriebsleitungen 
und Betriebsinhaber angehalten, beim Einsatz von 
Frauen in Überstunden und Nachtarbeit, deren Verpflich
tungen als Mutter von Kleinkindern weitestgehend zu 
berücksichtigen, aber nirgends ist gesagt, daß in Son
derfällen die Frau nicht zur Schichtarbeit herangezogen 
werden darf. Folglich kann auch eine Kündigung, die 
sich auf die Ablehnung der Schichtarbeit gründet, 
nicht gegen das Gesetz verstoßen.
Das Bezirksgericht ist auch nicht der Auffassung, daß 
die erfolgte Kündigung der Klägerin die Grundsätze des 
Arbeitslebens verletze. Zu diesem Ergebnis ist es nach 
eingehender Betrachtung des Sachverhalts und der 
beiderseitigen Parteiinteressen gekommen. Gewiß, eine

Kündigung soll das notwendige und geeignete Mittel 
sein, um die innerbetrieblichen Verhältnisse zu ordnen; 
aber dieser Grundsatz kann nicht so weit ausgelegt 
werden, daß der Betrieb erst dann kündigen kann, wenn 
alle Möglichkeiten der Zuweisung eines anderen Arbeits
platzes innerhalb des Betriebes erschöpft sind. Dies gilt 
allerdings dann, wenn die Kündigung wegen Wegfall 
des bisherigen Arbeitsplatzes erfolgte. Ein solcher Um
stand lag aber im Falle der Klägerin nicht vor. Der vor
liegende Kündigungsgrund wurde vielmehr von der Klä
gerin selbst ausgelöst. Zudem hat der Beklagte noch 
dargelegt, daß in fast allen Betriebsabteilungen in 
Schichten gearbeitet wird. Die Eigenart seines Betriebes 
bedingt für einen Teil seiner Belegschaft (Setzerperso
nal usw.) Nacht- bzw. Schichtarbeit, so daß der Be
klagte, wie viele andere Betriebe, aus Energieversor
gungsgründen zur Schichtarbeit übergehen mußte. In 
Erfüllung dieser allgemeinwirtschaftlichen Interessen 
muß der Betrieb auch Kündigungen aussprechen dürfen, 
wenn der Gekündigte es ablehnt, Schichtarbeit zu lei
sten. In solchen Fällen besteht das notwendige Mittel 
zur Ordnung der innerbetrieblichen Verhältnisse eben 
in der Kündigung.
Quelle: „Neue Justiz“ Nr. 4/1954, S. 126.
Wegen fristloser Entlassungen aus dem Schuldienst vgl. 
die Dokumente 32 und 33.

*

M in deru n g  
d e r  so z ia le n  S icherheit

Die Sozialversicherung der Sowjetzone steht völlig im 
Dienste der kommunistischen Wirtschaftspolitik. Ihre 
finanziellen Mittel sollen der Produktionserweiterung zu
gute kommen und stehen deshalb nicht im erforderlichen 
Ausmaß den hilfsbedürftigen Versicherten zur Verfü
gung. Invaliden werden vielfach Renten überhaupt nicht 
gewährt oder nachträglich entzogen, indem bei den ärzt
lichen Untersuchungen ein scharfer Maßstab an die Er
werbsminderung gelegt wird.

DOKUMENT 317

Sozialversicherung A. d. ö. R.
— Zentral Verwaltung —

. Abt. Renten
Berlin O 17, den 18. Februar 1953 

Streng vertraulich!
D i r e k t i v e  1/1953

„Auf dem Gebiet der Sozialversicherung und des Ge
sundheitswesens sind alle nicht berechtigten Leistungen 
zu beseitigen, damit die Werktätigen voll in den Genuß 
ihrer Ansprüche kommen.“

(Beschluß des ZK der SED vom 3. Februar 1953)
Während im Kapitalismus die Erweiterung der Wirt
schaft auf Kosten der Werktätigen erfolgt, besteht die 
Aufgabe im Sozialismus, in der Erweiterung der Pro
duktionsanlagen und der gleichzeitigen Verbesserung 
der materiellen und kulturellen Lage der werktätigen 
Menschen. Beides kann nicht losgelöst voneinander er
folgen, denn die Voraussetzung für beides ist die stän
dige Hebung der Produktivität der Arbeit. Im Sozialis
mus wird eine neue Quelle für die Erfüllung dieser Auf
gaben geschaffen:
Die allergrößte Sparsamkeit auf allen Gebieten der 
Wirtschaft und Verwaltung.
Den engen Zusammenhang beider Aufgaben zeigt nicht 
zuletzt die Sozialversicherung.
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